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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung der Wahlergebnisse zu den 
Kommunalwahlen am 26.05.2024 
 
 

1. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 
der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Niederorschel  

 
Die Wahl wurde als Verhältniswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 

 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 

Niederorschel, 04.06.2024 
 

gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

2. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 
Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Deuna  

 

 
 
Sie ist zur Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Deuna gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 

 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 

Niederorschel, 04.06.2024 
 

gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

3. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Deuna 

 
   Die Wahl wurde als Verhältniswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Amtsblatt der Gemeinde Niederorschel        Niederorschel, den 06.06.2024  

„Eichsfelder Kessel Nachrichten“    158 

Nr. 11/2024 

 

 

 

 

 

 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

4. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 
Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Gerterode  

 

 
 
Sie ist zur Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Gerterode gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

5. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Gerterode 

 
      Die Wahl wurde als Mehrheitswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
 

6. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 
Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Hausen 

 

 
 
Er ist zum Ortsteilbürgermeister des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Hausen gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unter-zeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
 
 
 

7. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Hausen  

 
   Die Wahl wurde als Verhältniswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
 

8. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 
Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Kleinbartloff  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
Er ist zum Ortsteilbürgermeister des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Kleinbartloff gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
 
 
 

9. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Kleinbartloff  

 
 Die Wahl wurde als Mehrheitswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt der Gemeinde Niederorschel        Niederorschel, den 06.06.2024  

„Eichsfelder Kessel Nachrichten“    166 

Nr. 11/2024 

 

 

 

 

 

 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
10. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 

Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Niederorschel  

 

 
Sie ist zur Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Niederorschel gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

11. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Niederorschel  

 
   Die Wahl wurde als Verhältniswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 

 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
12. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 

Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Rüdigershagen 

 

 
 
Er ist zum Ortsteilbürgermeister des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Rüdigershagen gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
13. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 

der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Rüdigershagen  

 
  Die Wahl wurde als Verhältniswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
14. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur 

Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Vollenborn  

 

 
 
Er ist zum Ortsteilbürgermeister des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Vollenborn gewählt. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
15. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl 

der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Vollenborn 

 
  Die Wahl wurde als Mehrheitswahl durchgeführt.  
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 
 
 

 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde: 
 
 Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heilgenstadt 
 
wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. 
 

Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und 
im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Niederorschel, 04.06.2024 
 
gez. Katharina Kohl 
Wahlleiterin 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

Einladung zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Niederorschel am 
11.06.2024 

 
Am 

Dienstag, dem 11.06.2024 findet um 18:00 Uhr 
 
in der 

 

Lindenhalle Niederorschel, 
Schützenstraße 11 c, 37355 Niederorschel, 

 
 
die 01. Sitzung des Gemeinderats Niederorschel der Wahlperiode 2024-2029 statt. 
 
 
Tagesordnung:  
 
Öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit / Bestätigung der Tagesordnung 
4. Hauptsatzung der Gemeinde Niederorschel 
5. Geschäftsordnung für den Gemeinderat und die Ausschüsse sowie die Ortsteilräte 

der Gemeinde Niederorschel 
6. Wahl und Ernennung der Beigeordneten 
7. Festlegung der Ausschussbesetzungen 
8. Ernennung der Ortsteilbürgermeister 
9. Wahl eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden Vorsitzenden des 

Gemeinderates 
10. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 21.03.2024 
11. Bericht über den Vollzug der Beschlüsse aus dem öffentlichen Teil der Sitzung vom 

21.03.2024 
12. Informationen des Bürgermeisters 
13. Anfragen 
 
Einwohnerfragestunde 
 
Im Anschluss folgt der nicht öffentliche Teil. 
 
 
 
gez. Ingo Michalewski 
Bürgermeister 
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 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen  
 

 

Informationen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ 

 

Bereitschaftsdienst für Juni 2024 
 

Kontakt: 
Telefon: 036076 569-0 (24 h) 
Fax: 036076 569-32 
E-Mail: service@waz-ek.de 
Internet: www.waz-ek.de 
 
Geschäftszeiten: 
Montag 13:30 – 15:30 Uhr 
Dienstag und Freitag 09:30 – 11:45 Uhr 
Donnerstag 09:30 – 11:45 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr 
 
Bei Verhinderung bitte die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld unter 03606 5066780 
kontaktieren. 
 
Ortsnetzspülungen: 
 
10.06.2024 – 14.06.2024 Reifenstein, Rüdigershagen, Kleinbartloff 
 
Änderungen vorbehalten, Infos unter www.waz-ek.de möglich. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. 
 
In diesem Zusammenhang können zeitweise Trübungen nicht ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, 

Ihren Hausanschluss entsprechend zu spülen. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Eichsfelder Kessel“ 
Breitenworbiser Straße 1 
37355 Niederorschel 
 

http://www.waz-ek.de/

